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Beschluss:
Der Gemeinderat Goldbeck beschließt auf seiner heutigen Sitzung auf der Grundlage des § 8
Kommunalverfassungsgesetz und § 205 Baugesetzbuch die Satzung für den Planungsverband
Biogasanlage Plätz in der vorliegenden Fassung.

Der Beschluss 40/109/23 wird zurückgenommen.

Sachverhalt:
Der Gemeinderat Goldbeck hat die Bildung des Planungsverbandes „Biogasanlage Plätz“ am
23.03.2023 mit Beschluss 40/108/23 und die Satzung dazu am 23.03.2023 mit Beschluss 40/109/203
beschlossen.

Der Planungsverband gibt sich eine Satzung, die die Aufgaben, Befugnisse, Arbeitsweise, Besetzung
und Finanzierung des Planungsverbandes regelt.

Die Satzung vom 23.03.2023 wurde unter anderem in Abstimmung mit den anderen beteiligten
Kommunen fortentwickelt.

Die Satzung vom März 2023 ist noch nicht in Kraft getreten.

Eine Neufassung der Satzung ist zur klaren Darstellung angezeigt.

Die Satzung ist in den Räten der beteiligten Kommunen zu fassen und anschließend durch die
Planungsverbandsmitglieder zu beschließen.

Finanzierung:
Die Finanzierung der Kosten des Planungsverbandes regelt diese Satzung.
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Anlagen:
Entwurf der Satzung

Abstimmung:

Mitwirkungsverbot nach § 33 KVG LSA:
.....................................................................................................

Bürgermeister:
......................................................................................... - Siegel -

Christian Masche
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